
§ 1 Erfordernis und Inhalt der Fahrlehrerlaubnis

(1) Wer Personen ausbildet, die eine Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen 

nach § 2 des Straßenverkehrsgesetzes erwerben wollen (Fahrschüler), bedarf der 

Fahrlehrerlaubnis. Die Fahrlehrerlaubnis wird auf Antrag in der Klasse BE und 

zusätzlich in den Klassen A, CE und DE erteilt. Der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis 

der Klasse BE erhält zunächst eine befristete Erlaubnis nach § 9a. Die Klassen 

entsprechen der Einteilung der Fahrerlaubnis nach Artikel 4 der Richtlinie 2006/126/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den 

Führerschein (Neufassung) (ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 18).

(2) Zur Ausbildung von Fahrschülern berechtigen auch im Falle 

1. einer Fahrerlaubnis der Klassen A, A2, A1 und AM die Fahrlehrerlaubnis der Klasse A,

2. einer Fahrerlaubnis der Klasse L die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE,

3. einer Fahrerlaubnis der Klasse T die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE.

(3) Jede Fahrlehrerlaubnis berechtigt zur Durchführung des allgemeinen Teils des 

theoretischen Unterrichts.

(4) Von der Fahrlehrerlaubnis darf nur zusammen mit der Fahrschulerlaubnis oder im 

Rahmen eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses mit dem Inhaber einer 

Fahrschule Gebrauch gemacht werden. Im Fall des § 30 Abs. 1 gilt die Gebietskörper-

schaft, welche die Fahrschule eingerichtet hat, als deren Inhaber. Von der Fahrlehrer-

laubnis mit einem Zusatz nach § 2a Abs. 1 Satz 2 darf nur zur vorübergehenden und 

gelegentlichen Ausbildung von Fahrschülern Gebrauch gemacht werden.

§ 2 Voraussetzungen der Fahrlehrerlaubnis

(1) Die Fahrlehrerlaubnis wird erteilt, wenn der Bewerber 

1. mindestens 22 Jahre alt ist,

2. geistig, körperlich und fachlich geeignet ist und keine Tatsachen vorliegen, 

 die ihn für den Fahrlehrerberuf als unzuverlässig erscheinen lassen,

3. mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten 

 Lehrberuf nach abgeschlossener Hauptschulbildung oder eine gleichwertige 

 Vorbildung besitzt,

4. die Fahrerlaubnis der Klassen A2, BE und CE und, sofern die Fahrlehrerlaubnis für 

 die Klasse A oder die Klasse DE erteilt werden soll, jeweils auch die Fahrerlaubnis 

 der Klasse A oder der Klasse DE besitzt,

5. über eine ausreichende Fahrpraxis auf Kraftfahrzeugen der Klasse verfügt, 

 für die die Fahrlehrerlaubnis erteilt werden soll,

6. innerhalb der letzten drei Jahre zum Fahrlehrer ausgebildet worden ist,

7. die fachliche Eignung in einer Prüfung nach § 4 nachgewiesen hat und

8. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der 

 deutschen Sprache verfügt.

Im Falle des Satzes 1 Nummer 4 reicht eine Fahrerlaubnis auf Probe nicht aus. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 5 genügt es, wenn der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis 

der Klassen BE und DE über eine ausreichende Fahrpraxis auf Kraftfahrzeugen der 

Klassen B und D verfügt. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Anforderungen 

an die geistige und körperliche Eignung der Bewerber (Satz 1 Nr. 2) festlegen.

(2) Als jeweils ausreichend nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gilt die Fahrpraxis, wenn der 

Bewerber innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung drei Jahre lang 

Kraftfahrzeuge der Klasse B und zwei Jahre lang Kraftfahrzeuge der Klassen A (ohne 

Beschränkung auf leistungsbegrenzte Krafträder), CE und D geführt hat. Einer 

zweijährigen Fahrpraxis bedarf es nicht, wenn der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis 

der Klasse CE oder DE sechs Monate lang hauptberufl ich - als Angehöriger der 

Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Polizei überwiegend - Kraftfahrzeuge der 

beantragten Klasse geführt oder sich nach Erwerb der Fahrerlaubnis einer 60 

Fahrstunden zu 45 Minuten umfassenden Zusatzausbildung in einer Fahrschule auf 

solchen Kraftfahrzeugen unterzogen hat. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(3) Die Dauer der Ausbildung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 beträgt 

1. für Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE fünfeinhalb Monate in einer 

 Fahrlehrerausbildungsstätte und viereinhalb Monate in einer Ausbildungsfahrschule,

2. für Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse A zusätzlich einen Monat in einer 

 Fahrlehrerausbildungsstätte,

3. für Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE oder DE zusätzlich zwei 

 Monate in einer Fahrlehrerausbildungsstätte.

Besitzt der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse DE die Fahrlehrerlaubnis der 

Klasse CE, so verkürzt sich die Ausbildungsdauer um einen Monat. Das gleiche gilt, 

wenn der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE die Fahrlehrerlaubnis der 

Klasse DE besitzt.

(4) Die Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte erfolgt in geschlossenen Kursen 

und darf - abgesehen von einer auf die Dauer der Ausbildung nicht anrechenbaren 

unterrichtsfreien Zeit bis zu einem Monat - nicht unterbrochen werden. Der Unterricht 

ist als Ganztagsunterricht durchzuführen.

(5) Der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE hat sich nach fünfmonatiger 

Ausbildung in einer Fahrlehrerausbildungsstätte zusätzlich einer viereinhalbmona-

tigen Ausbildung in einer Ausbildungsfahrschule zu unterziehen. Die Ausbildung in 

einer Ausbildungsfahrschule ist während des dritten Monats durch einen einwöchigen 

Lehrgang in einer Fahrlehrerausbildungsstätte zu unterbrechen. Die Ausbildung des 

Bewerbers endet mit einem weiteren einwöchigen Lehrgang in einer Fahrlehrerausbil-

dungsstätte nach Abschluss der Ausbildung in einer Ausbildungsfahrschule.

(6) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Voraussetzungen für das 

Erfordernis eines Sprachtests zur Überprüfung der Kenntnisse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 

8 festlegen.

 

§ 2a Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis bei Inhabern 

eines Befähigungsnachweises aus einem anderen Staat

(1) Dem Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis, der Inhaber einer in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erteilten Fahrlehrerlaubnis oder 

eines in einem dieser Staaten ausgestellten Nachweises über die Befähigung zur 

Fahrschülerausbildung (Befähigungsnachweis) ist, wird abweichend von § 2 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 bis 7 die Fahrlehrerlaubnis der entsprechenden Klasse erteilt, wenn 

die Voraussetzungen der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen (ABl. L 

255 vom 30.9.2006, S. 22) erfüllt sind. In der Fahrlehrerlaubnis, die zur vorüberge-

henden und gelegentlichen Ausbildung von Fahrschülern berechtigt, ist ein 

entsprechender Zusatz anzubringen.

(1a) Dem Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis, der Inhaber einer in einem anderen als 

in Absatz 1 bezeichneten Staat erteilten Fahrlehrerlaubnis oder eines in einem 

anderen als in Absatz 1 bezeichneten Staat ausgestellten Nachweises über die 

Befähigung zur Fahrschülerausbildung (Befähigungsnachweis) ist, wird abweichend 

von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 5 bis 7 die Fahrlehrerlaubnis der entsprechenden 

Klasse erteilt, wenn er erfolgreich an einer Eignungsprüfung teilgenommen hat. Die 

Absätze 2 und 3 sind nicht anzuwenden.

(2) Unterscheidet sich die bisherige durch Ausbildung und Prüfung des Bewerbers 

erworbene Qualifi kation wesentlich von den durch die Bestimmungen der 

Fahrlehrer-Ausbildungsordnung und der Prüfungsordnung für Fahrlehrer für die 

Aufnahme der Fahrlehrertätigkeit im Inland vorgeschriebenen Anforderungen und 

wird dieser Unterschied auch durch die von dem Bewerber im Rahmen seiner 

Berufserfahrung – auch in einem Drittland – erworbenen Kenntnisse nicht 

ausgeglichen, kann die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach Absatz 1, die zur 

Niederlassung im Inland berechtigt, von der Teilnahme an einem Anpassungslehrgang 

oder einer Eignungsprüfung abhängig gemacht werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die 

bisherige Ausbildung und Prüfung den Anforderungen entspricht, die nach Artikel 15 

Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG vom Ausschuss für die Anerkennung von 

Berufsqualifi kationen beschlossen worden sind.

(3) Die Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen 

Fahrschülerausbildung nach Absatz 1 Satz 2 kann von einer Eignungsprüfung 

abhängig gemacht werden, wenn ein wesentlicher Unterschied zwischen der 

berufl ichen Qualifi kation des Bewerbers und der im Inland geforderten Ausbildung 

und Prüfung besteht und dadurch die öff entliche Sicherheit gefährdet würde.

(4) Im Übrigen gilt § 2 entsprechend.

(5) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Anforderungen an die 

inhaltliche und zeitliche Gestaltung des Anpassungslehrgangs sowie an die 

Durchführung der Eignungsprüfung nach den Absätzen 2 und 3 festlegen.

(6) Das Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz fi ndet mit Ausnahme des § 17 keine 

Anwendung.

§ 3 Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis

In dem Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis hat der Bewerber anzugeben, für 

welche Klasse von Kraftfahrzeugen er die Fahrlehrerlaubnis erwerben will. Er hat dem 

Antrag beizufügen: 

1. einen amtlichen Nachweis über Ort und Tag der Geburt,

2. einen Lebenslauf,

3. ein ärztliches oder – auf Verlangen der Erlaubnisbehörde – ein fachärztliches 

 Zeugnis oder das Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für 

 Fahreignung über seine geistige und körperliche Eignung,

4. eine Ablichtung seines Führerscheins; sie muss amtlich beglaubigt sein, wenn der 

 Führerschein nicht zur Einsichtnahme vorgelegt wird,

5. Unterlagen über die Fahrpraxis (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5),

6. einen Nachweis über die Vorbildung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3),

7. eine Bescheinigung der amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte über die 

 Dauer der durchgeführten Ausbildung (§ 2 Abs. 3, 4 und 5),

8. dem Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE zusätzlich eine 

 Bescheinigung der Ausbildungsfahrschule über die Dauer der durchgeführten 

 Ausbildung (§ 2 Abs. 5 Satz 1) und das Berichtsheft nach § 9a Abs. 3.

 Die sich auf die Ausbildung nach § 2 Abs. 5 beziehende Bescheinigung nach 

 Satz 2 Nr. 7 und die Unterlagen nach Satz 2 Nr. 8 sind nach Abschluss der 

 Ausbildung nachzureichen. Der Bewerber hat die Erteilung eines Führungs-

 zeugnisses zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde nach den Vorschriften des 

 Bundeszentralregistergesetzes zu beantragen.
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§ 3a Antrag auf Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis nach § 2a

(1) In dem Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach § 2a hat der Bewerber 

anzugeben, für welche Klasse von Kraftfahrzeugen er die Fahrlehrerlaubnis erwerben 

will.

(2) Er hat dem Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach § 2a, die zur 

Niederlassung im Inland berechtigt, beizufügen: 

1. einen Identitätsnachweis,

2. eine amtlich beglaubigte Kopie des Befähigungsnachweises oder des Ausbildungs-

 nachweises, der zur Aufnahme des entsprechenden Berufs im ausstellenden Staat 

 berechtigt,

3. eine dem Führungszeugnis zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde nach den 

 Vorschriften des Bundeszentralregistergesetzes vergleichbare Bescheinigung des 

 Staates, in welchem er den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis oder die 

 Berufserfahrung erworben hat,

4. einen amtlichen Nachweis des Staates, in welchem er den Ausbildungs- oder 

 Befähigungsnachweis oder die Berufserfahrung erworben hat, dass kein Fall 

 vorliegt, in dem die Ausübung des Berufs wegen fehlender geistiger oder 

 körperlicher Eignung nach § 2a Abs. 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

 zu untersagen wäre, und

5. eine Bescheinigung darüber, dass er die Tätigkeit des Fahrlehrers innerhalb der 

 letzten zehn Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens zwei Jahre lang 

 ausgeübt hat, wenn in dem ausstellenden Staat die Fahrlehrertätigkeit nicht 

 reglementiert ist.

 Die Bescheinigungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4 dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als 

 drei Monate sein. Weist der Bewerber nach, dass in dem Staat, in welchem er den 

 Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis erworben hat, Unterlagen nach Satz 1 

 Nr. 3 oder 4 nicht ausgestellt werden, können diese durch eine Versicherung an 

 Eides statt des Bewerbers ersetzt werden.

(3) Die zuständige Behörde kann im Fall des Absatzes 2 den Bewerber auff ordern, 

Informationen vorzulegen 

1. zu seiner Ausbildung und Prüfung, soweit dies erforderlich ist um festzustellen, 

 ob seine Ausbildung oder Prüfung im Sinne von § 2a Abs. 2 Satz 1 wesentlich von 

 den Anforderungen der Fahrlehrer-Ausbildungsordnung und der Prüfungsordnung 

 für Fahrlehrer für die Aufnahme der Fahrlehrertätigkeit im Inland abweicht,

2. zu seiner Berufserfahrung, soweit dies erforderlich ist um festzustellen, ob eine 

 festgestellte wesentliche Abweichung seiner Ausbildung oder Prüfung von den 

 Anforderungen der Fahrlehrer-Ausbildungsordnung und der Prüfungsordnung für 

 Fahrlehrer für die Aufnahme der Fahrlehrertätigkeit im Inland durch die von ihm im 

 Rahmen seiner Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse im Sinne von § 2a Abs. 2 

 Satz 1 ausgeglichen werden kann.

 Ferner kann sich die zuständige Behörde an die Kontaktstelle oder die zuständige 

 Behörde oder Stelle des Staates wenden, in dem der Bewerber die Ausbildung 

 absolviert, die Prüfung bestanden oder die Berufserfahrung erworben hat, um 

 erforderliche Informationen zu der Ausbildung, Prüfung oder Berufserfahrung 

 zu erlangen.

(4) Dem Antrag auf Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis zur vorübergehenden und 

gelegentlichen Fahrschülerausbildung nach § 2a Abs. 1 Satz 2 hat der Bewerber 

beizufügen: 

1. einen Identitätsnachweis,

2. eine amtliche Bescheinigung darüber, dass er zum Zeitpunkt der Ausstellung der 

 Bescheinigung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem 

 anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

 oder der Schweiz rechtmäßig als Fahrlehrer niedergelassen ist und dass ihm die 

 Ausübung dieses Berufs zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung nicht, 

 auch nicht vorübergehend, untersagt ist,

3. einen amtlich beglaubigten Nachweis über seine Berufsqualifi kation im Sinne von 

 Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG sowie

4. in den Fällen, in denen die Fahrlehrertätigkeit oder die Ausbildung zu diesem Beruf 

 in dem Staat seiner Niederlassung nicht im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe a 

 oder e der Richtlinie 2005/36/EG reglementiert ist, eine Bescheinigung darüber, 

 dass er die Tätigkeit des Fahrlehrers innerhalb der letzten zehn Jahre vor 

 Ausstellung der Bescheinigung mindestens zwei Jahre lang im Staat seiner 

 Niederlassung ausgeübt hat.

(5) Der Bewerber hat in den Fällen des Absatzes 4 die Erteilung eines Führungszeug-

nisses zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde nach den Vorschriften des Bundeszentral-

registergesetzes zu beantragen sowie eine vergleichbare Bescheinigung der 

zuständigen Behörde des Staates, in welchem er niedergelassen ist, beizufügen. Weist 

der Bewerber nach, dass in diesem Staat keine vergleichbare Bescheinigung 

ausgestellt wird, kann sie durch eine Versicherung an Eides statt des Bewerbers ersetzt 

werden. Die zuständige Behörde kann sich an den Mitgliedstaat, der die Bescheini-

gung nach Satz 1 Nr. 2 ausgestellt hat, wenden und alle Informationen über die 

Rechtmäßigkeit der Niederlassung des Bewerbers anfordern sowie Informationen 

darüber, dass keine berufsbezogenen verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen 

Sanktionen gegen den Bewerber vorliegen.

 

§ 3b Meldepfl icht der Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis zur vorübergehenden 

und gelegentlichen Fahrschülerausbildung nach § 2a Abs. 1 Satz 2

Der Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen 

Fahrschülerausbildung nach § 2a Abs. 1 Satz 2 hat der zuständigen Behörde jährlich 

formlos Meldung zu erstatten, wo er beabsichtigt, in dem betreff enden Jahr 

vorübergehend und gelegentlich Fahrschüler auszubilden. Die Meldung nach Satz 1 

muss abweichend von Satz 1 schriftlich erfolgen und ihr sind die Unterlagen nach § 3a 

Abs. 4 und 5 Satz 1 beizufügen, soweit sich wesentliche Änderungen gegenüber der in 

den Unterlagen, die dem Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach § 2a Abs. 1 

Satz 2 beigefügt waren, bescheinigten Situation ergeben. § 3a Abs. 5 Satz 2 gilt 

entsprechend. In dem Jahr der Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach § 2a Abs. 1 Satz 2 

ist eine Meldung entbehrlich.

§ 4 Fahrlehrerprüfung

(1) Die Prüfung muss den Nachweis erbringen, dass der Bewerber um die Fahrlehrer-

laubnis die fachliche Eignung zur Ausbildung von Fahrschülern besitzt. Der Bewerber 

hat 

1. gründliche Kenntnisse

 a) der Verkehrspädagogik einschließlich der Didaktik,

 b) der Verkehrsverhaltenslehre einschließlich der Gefahrenlehre,

 c) der maßgebenden gesetzlichen Vorschriften,

 d) der umweltbewussten und energiesparenden Fahrweise,

 e) der Fahrphysik,

2. ausreichende Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik sowie

3. die Fähigkeit und Fertigkeit, sachlich richtig, auf die Ziele der Fahrschüleraus-

 bildung bezogen und methodisch überlegt unterrichten zu können, nachzuweisen.

(2) Die Prüfung besteht aus einer fahrpraktischen Prüfung, einer Fachkundeprüfung 

(mit einem schriftlichen und einem mündlichen Teil) sowie – für die Klasse BE – aus je 

einer Lehrprobe im theoretischen und im fahrpraktischen Unterricht.

(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten über die Prüfung, 

insbesondere über Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt, Gliederung, Verfahren, 

Rücktritt, Bewertung, Entscheidung und Wiederholung, zu regeln.

 

§ 5 Erteilung der Fahrlehrerlaubnis, Fahrlehrerschein

(1) Die Fahrlehrerlaubnis wird durch Aushändigung oder Zustellung des Fahrlehrer-

scheins erteilt. Der Fahrlehrer hat den Fahrlehrerschein bei Fahrten mit Fahrschülern 

mitzuführen und der Erlaubnisbehörde sowie den für die Überwachung des 

Straßenverkehrs und bei Fahrerlaubnisprüfungen den für die Prüfung zuständigen 

Personen auf Verlangen auszuhändigen.

(2) Der Fahrlehrerschein muss den Namen, die Vornamen, den Geburtstag und -ort 

und die Anschrift des Inhabers der Fahrlehrerlaubnis, die Angabe, für welche Klasse 

von Kraftfahrzeugen die Fahrlehrerlaubnis gilt und welche Aufl agen bestehen, sowie 

in den Fällen des § 2a Abs. 1 Satz 2 den Zusatz enthalten, dass die Fahrlehrerlaubnis 

nur zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausbildung von Fahrschülern 

berechtigt. Außerdem müssen die Beschäftigungsverhältnisse und das Ausbildungs-

verhältnis mit dem Inhaber einer Fahrschule sowie die Gültigkeitsdauer der befristeten 

Fahrlehrerlaubnis eingetragen werden. Der Fahrlehrerschein ist der Erlaubnisbehörde 

bei Beginn und Ende des Beschäftigungs- und des Ausbildungsverhältnisses 

unverzüglich vorzulegen.

(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bestimmt mit 

Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung das Muster des Fahrlehrer-

scheins.

(4) Die zuständige Behörde bestätigt dem Bewerber in den Fällen des § 2a Abs. 1 

binnen eines Monats nach Eingang des Antrags auf Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis, 

die zur Niederlassung im Inland berechtigt, den Empfang der Unterlagen und teilt ihm 

gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Das Verfahren für die Prüfung eines 

Antrags auf Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis nach § 2a Abs. 1, die zur Niederlassung 

im Inland berechtigt, muss spätestens drei Monate nach Einreichung der vollständigen 

Unterlagen durch den Bewerber abgeschlossen werden. Diese Frist kann um einen 

Monat verlängert werden. Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit der 

vorgelegten Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise, so kann die zuständige 

Behörde durch Nachfrage bei der in der Bescheinigung oder dem Ausbildungsnach-

weis genannten Ausstellungsbehörde oder -stelle die Echtheit der vorgelegten 

Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise überprüfen; der Fristablauf ist so lange 

gehemmt.

(5) Abweichend von Absatz 4 soll die zuständige Behörde in den Fällen des § 2a Abs. 1 

Satz 2 den Bewerber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Erteilung 

einer Fahrlehrerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Fahrschülerausbil-

dung über fehlende Unterlagen unterrichten sowie innerhalb eines Monats nach 

Eingang der vollständigen Unterlagen über die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis zur 

vorübergehenden und gelegentlichen Fahrschülerausbildung entscheiden und dem 

Bewerber ihre Entscheidung mitteilen. Die zuständige Behörde kann die Frist nach 

Satz 1 Halbsatz 2 um bis zu einen Monat verlängern. Im Fall des § 2a Abs. 3 hat die 

zuständige Behörde abweichend von Satz 2 die Frist nach Satz 1 Halbsatz 2 um einen 

Monat zu verlängern, um dem Bewerber die Möglichkeit einzuräumen, mit der 

Eignungsprüfung nachzuweisen, dass er die fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten 

zwischenzeitlich erworben hat. Die Frist kann auf Antrag um bis zu drei Monate 

verlängert werden. Die Fahrlehrerlaubnis nach § 2a Abs. 1 Satz 2 gilt als erteilt, wenn 

sie nicht vor Ablauf der jeweils maßgeblichen Frist versagt wird.
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